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§ 1.
I),'r "Verein znm Schntze nnd zur Pflege der

Alpllnpflanzen" wurde im Anschluss an den "Deut
schen und Oesterreichischen Alpenverein" gegründet.
Er bezweckt die Förderung der Kenntnisse, den
Schutz und die Pflege der Alpenpflanzen.

§ 2.
Dieser Zweck soll erreicht werden:

a) Durch Anlage und Unterstüzung von Pflanzen
g"ärten im Alpengebiete , in denen unter Fach
männischer Leitung wissenschaftliche und prak
ti"-che Kulturversuche gemacht werden können und
den Freunden des Hochgebirges Anregung und
Belehrung geboten werden soll.

b) Durch gemeinverständliche Schriften und Vor
träge, welche einer<;eits das Gesammtpublikum
mit den Pflanzen des Hochgebirgs befreunden,
;lndrerseits die Mitglieder des Vereins dazu er
ziehen sollen, dureh Beispiel und Einfluss auf die
I':rhaltung und Pf1ege namentlich der bedrohten
J'f1anzen einzuwirken.
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c. Durch Anträge an Behörden und Vertretungs
körper, die den Schutz der Pflanzen g gen muth
willige Zerstörung und gegen eine schädigende
Art des Feilbietens bezwecken.

ll) Durch Ehrungen und Belohnungen solcher Per
sonen (Geistliche, Lehrer, Wirthe, Bergführer, För
ster, Gärtner etc.), welche sich durch ihre erzieheri
sche Thätigkeit, ihren Einfluss und durch die
Pflege alpiner Pflanzen um die Ziele des Vereins
wohlverdient gemacht haben.

§ 3.
Dem Verein können beitreten:

1. Als ordentliche Mitglieder
a) Mitglieder des D. u. Oe. A.-V.
b) Sektionen desselben.

2. Als ausserordentliche Mitglieder jede volljährige
unbescholtene Person, sowie Corporationen und
Vereine des 1n- und Auslandes.
Deber die Aufnahme entscheidet der Ausschuss.

§ 4.

Der Austritt für das folgende Kalenderjahr
muss längstens bis zum 1. Oktober des laufenden
Jahres erklärt sein.

§ 5.
Jedes Mitglied leistet einen jährlichen Beitrag

von 1.50 J'6. = 1,80 Kronen; die Sectionen des D.
u. Oe. A.-V. bei einem Mitgliederstande bis zu] 00
Mitgliedern 10 cA'G. = 12 Kronen und für je weitere
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100 Mitglieder 5 vlb. = 6 Kronen bis zum Höchst
betrage von 30 vlb. - 36 Kronen an die Vereins
kasse. Die Beiträge sind bis längstens 1. Juni jeden
Jahres zu entrichten; nach diesem Termine werclen sie
mit Postauftrag eingezogen; die Zurückweisung des
selben hat den Ausschluss aus dem Verein zur Folge.

6.
P rsonen, welche sich um den Verein oder dessen

Zweck hervorragende Verdienste erworben haben,
können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Er"
nennung erfolgt auf Vorschlag des Ausschusses durch
die Generalversammlung. Die Ehrenmitg'lieder erhal
ten sämmtliche Vereinspublikationen unentgeltlich.

7.
Die Leitung des Vereins ist am jeweiligen Vor

ort, welcher von der Generalversammlung auf die
Dauer von 3 Jahren gewählt vvird.

Als Sitz des Vereins im Sinne des § 57 des
B. G. B. für Deutschlanci zum Zwecke des Eintrages
in das Vereinsregister wird Bamberg bestimmt.

Für Oesterreich gilt der jeweilige Vorort als
Sitz des Vereills.

§ 8.
Organe des Vereins sind der Ausschuss und

die General-Versammlung.

§ 9.
Der Ausschuss besteht aus 7 Mitgliedern: dem

I. Vorstand, H. Vorstand, zugleich Stellvertreter und
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chriftführer, dem Kassier und 4 Beisitzern. Von
diesen mtissen die beidcn Vorstände, der Kassier
und ein Beisitzer am Vororte wohnen.

ach aussen hin und vor allen Gerichten und
Behörden hat der 1. Vorstand und in seiner Behin
derung der ll. Vorstand den Verein zu vertreten.

10.
Zu den Sitzung-cn des Ausschusses müssen bei

wichtigen Ang-elegenheiten alle Aus chussmitglieder
unter Bekanntgabe der Tagesordnung g-eladen werden.

Der Ausschuss ist bei Anwesenheit von min
destens 3 Mitgliedern beschlussfähig. uswärtige
Aus chussmitglieder können ihre Stimme schriftlich
einsenden. Der Antrag des Referenten gilt mit
Stimmenmehrheit, eventuell mit tichent 'cheid des
Vorsitzenden, als angenommen.

In minder wichtigen Angeleg-enheiten können
die anwesenden usschussmitglieder jederzeit mit
Stimmenmehrheit entscheiden, doch muss das Pro
tokoll den auswärtigen Mitgliedern zur Kenntniss
nahme mitgetheilt werden.

11.

Der Ausschuss wird auf die Dauer von 3 Jahren
von der ordentlichen General-Ver. ammlung mit Stim
menmehrheit der nwesenden gewählt. Während des
Jahres erforderliche Ersatzwahlen werden vom us
schus - vorbehaltlich der Genehmigung- der näch
sten General-Ver ammlung - vorgenommen.
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§ 12.
Die jährliche ordentliche General-Versammlung

findet im Anschlusse an die General-Versammlung
des D. u. Oe. A.-V. statt.

Stimmberechtigt sind nur die ordentlichen Mit
glieder.

Sectionen des D. u. Oe. A.-V. führen fnr je
5 J' (6 Kr.) Jahresbeitrag eine Stimme. Die Tages
ordnung der General-Versammlung ist in den Mit
theilungen des D. u. Oe. A.-V. mindestens 4 Wochen
vor ihrem Zusammentritte bekannt zugeben.

§ 13.
Die ordentliche General-Versammlung nimmt

den Rechenschaftsbericht entge~en und entscheidet
über den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
und über alle Anträge, welche der Ausschuss auf
die Tagesordnung setzt, mit Stimmenmehrheit.

Ausserdem muss jeder Antrag, der von 1/5 der
stimmberechtigten Mitglieder bis spätestens 1. Juni
jeden Jahres gesteHt ist, berathen werden.

§ 14.
Eine ausserordentliche General-Versammlung

hat stattzufinden, wenn ein Dritthe11 der stimmbe
rechtigten Mitglieder diese verlangt. Die Einberufung
derselben erfolgt ebenfalls durch Bekauntgabe im
Vereinsorgan.

§ 15.
Ueber die Beschlüsse der General-Versammlung



ist ein Protokoll aufzunehmen, das der 1. Vorstand
und zwei Vereinsmitglieder unterzeichnen.

§ 16.

Dem Central-Ausschuss des D. u. Oe. A.· V.
sind der Voranschlag für das nächste Jahr, die Ta
gesordnung der Gelleral-Versammlung und deren Be
schlüsse mitzutheilen.

Der Central-Ausschuss hat das Recht zur Ge
neral-Versammlung einen Vertreter zu entsenden
und durch denselben Anträge zu stellen, sowie eine
<lusserordentliche General-Versammlung beim Aus
schuss zu beantragen.

17.

Vereinsorgan sind die "Mittheilung'en tt des D.
u. Oe. A.- .

18.

Aenderungen an den Satzungen können nur
mit 3/4 Mehrheit der anwesenden Stimmen in der
Gcneral-Versammlung beschlossen werden.

§ 19.

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer
General-Versammlung mit 3/4 Stimmenmehrheit be
schlossen werden, wenn auf diesen Gegenstand der
Tagesordnung ausdrücklich aufmerksam gemacht
worden ist.

Im Falle der Auflösung hat dalö Vereinsver
mögen an den D. u. Oe. A.-V. überzugehen.




